Lohnabrechnung und Sozialleistungen
Der Arbeitgeber bezahlt dem Arbeitnehmer stets nur den Nettolohn aus, d.h. den Bruttolohn abzüglich des Sozialleistungsaufwands. Der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber teilen sich diese Sozialaufwände zu einem gewissen Prozentsatz. Der Arbeitgeber muss alle Sozialaufwände der Versicherung überweisen (Lohnabzug an dem Arbeitnehmer + seine geschuldeten Beträge).

I. Überblick

a) Die erste Säule
Die erste Säule soll die Existenz sichern und ist staatlich vorgeschrieben (staatliche Vorsorge).

	Alters- und Hinterlassenenversicherung
	AHV
	AN: 4.20%

AG: 4.20%

	Invalidenversicherung
	IV
	AN: 0.70%

AG: 0.70%

	Erwerbsersatzordnung
	EO
	AN: 0.15%

AG: 0.15%

	Total
	
	AN+AG: 5.05%


Zusätzlich zu diesen Beiträgen muss der Arbeitgeber einen Verwaltungskostenbeitrag an die AHV-Ausgleichskasse leisten (ca. 1-3% der geschuldeten Beiträge).

	Arbeitslosenversicherung
	ALV
	AN: 1%

AG: 1%


Alle oben genannten Prozentangaben sind vom Bruttolohn abzuziehen.

b) Die zweite Säule

Das Ziel der zweiten Säule ist es, zusammen mit der ersten Säule den gewohnten Lebensstandard zu sichern.

	Berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
	BVG

(PK)
	AN: 6-8% des versicherten Lohnes

AG: 7-10%         “ (min. derselbe Betrag des AN)


Bei der Pensionierung bekommt man eine Rente ausbezahlt, diese hat man sich während der Erwerbstätigkeit in der Pensionskasse angespart.

	Unfallversicherung

-gegen Berufsunfälle

-gegen Nichtberufsunfälle
	UVG
	AN: NBU: 0.3-0.5% von höchstens 8'900.-

AG: BU: voll zu Lasten des AGs, NBU: derselbe Betrag wie der AN

	
	BU
	

	
	NBU
	


Die 3. Säule wird von jedem selbst bestimmt, er kann damit seine Vorsorge ergänzen.
II. Konten

Wie bereits erwähnt werden die Sozialversicherungsbeiträge sowohl vom Arbeitsnehmer wie auch vom Arbeitsgeber bezahlt. Sie müssen deshalb sowohl im Lohnkonto des Arbeitnehmers wie auch in einem Aufwandskonto (Sozialversicherungsaufwand) des Arbeitgebers verbucht werden. Alle bezahlten Sozialversicherungsbeiträge werden in das Konto Kreditor Sozialversicherungen gebucht.

III. Buchungen

Wir buchen also die Sozialversicherungsbeiträge über die Konten Lohnaufwand, Sozialversicherungsaufwand & Kreditor Sozialversicherungen.
Beispiele:

Lohnaufwand / Kreditor AHV + ALV 



500.-

Arbeitnehmerbeitrag an AHV und ALV
Sozialversicherungsaufwand/ Kreditor AHV + ALV

550.-

Arbeitgeberaufträge an AHV und ALV + Verwaltungskosten

Der Schlussbestand des Kontos Kreditor Sozialversicherungen wird schliesslich am Ende einer Periode an die Sozialversicherungsgesellschaften übertragen.
